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LEGAL UPDATE ARBEITSRECHT 

Berlin, 01. Oktober 2025 

Bundesarbeitsgericht: Kündigung per Einwurf-

Einschreiben –  was gilt rechtlich? 

Lilofee Stark 

Im Kündigungsschutzprozess entscheidet häu-

fig die Frage, ob eine Kündigung dem Arbeit-

nehmer rechtzeitig zugegangen ist. Arbeitgeber 

verlassen sich seit Jahren auf das Einwurf-Ein-

schreiben als sichere Zustellungsform. In einer 

aktuellen Entscheidung hat das Bundesarbeits-

gericht jedoch klargestellt, dass dieser Weg er-

hebliche Unsicherheiten birgt. Das Urteil setzt 

neue Maßstäbe für die Praxis und zwingt Arbeit-

geber dazu, ihre Strategien zur wirksamen Zu-

stellung von Kündigungen kritisch zu prüfen.  

Problemaufriss 

Die Zustellung von Kündigungserklärungen im 

Arbeitsrecht ist ein kritischer Vorgang, da der 

Erfolg im Kündigungsschutzprozess davon ab-

hängt, dass der Zugang beim Empfänger nach-

weisbar ist. Besonders bei fristgebundenen 

Kündigungen, wie der außerordentlichen Kündi-

gung, die innerhalb von zwei Wochen ausge-

sprochen werden muss (§ 626 Abs. 2 BGB), ist 

der Nachweis des Zugangs entscheidend. Ar-

beitgeber haben mehrere Zustelloptionen, da-

runter die Beauftragung eines Anwalts, Kurier-

dienste, die Nutzung eigener Mitarbeiter oder 

den Versand per Einschreiben. Das Einwurf-

Einschreiben erscheint auf den ersten Blick als 

kostengünstige und praktikable Lösung, birgt 

jedoch erhebliche Risiken. Wählt der Arbeitge-

ber die Zustellung per Einwurf-Einschreiben, 

richtet sich der Zugang der Kündigungserklä-

rung nach § 130 Abs. 1 Satz 1 BGB. Ein neues 

Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG vom 31. 

Januar 2025 – 2 AZR 68/24) verdeutlicht, dass 

der Nachweis des Zugangs bei dieser Zustel-

lungsart strenge Anforderungen erfüllen muss, 

die oftmals unterschätzt werden. Ohne eine prä-

zise Dokumentation, insbesondere einer Repro-

duktion des Auslieferungsbelegs, ist der Zu-

gang nicht gerichtsfest nachweisbar, was die 

Kündigung unwirksam machen kann. Dies stellt 

Arbeitgeber vor die Herausforderung, die kom-

plexen Anforderungen der Zustellung zu erfül-

len, ohne rechtliche Risiken einzugehen. 

Urteil des Bundesarbeitsgerichts 

vom 31. Januar 2025 – 2 AZR 

68/24 

Das Bundesarbeitsgericht hat in seinem Urteil 

vom 30. Januar 2025 (Az. 2 AZR 68/24) klarge-

stellt, dass der bloße Versand einer Kündi-

gungserklärung per Einwurf-Einschreiben in 

Kombination mit dem Sendungsstatus „zuge-

stellt“ keinen ausreichenden Anscheinsbeweis 

für den tatsächlichen Zugang beim Empfänger 

bzw. Arbeitnehmer darstellt. 

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__626.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__130.html
https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/2-azr-68-24/
https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/2-azr-68-24/
https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/2-azr-68-24/
https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/2-azr-68-24/
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Im konkreten Fall hatte eine Arbeitgeberin das 

Arbeitsverhältnis einer Mitarbeiterin gekündigt 

und sich für den Beweis des Zugangs der Kün-

digungserklärung auf den Einlieferungsbeleg 

sowie den Online-Status „zugestellt“ bei der 

Deutschen Post berufen. Die Arbeitnehmerin 

bestritt jedoch den Erhalt des Schreibens. Das 

Bundesarbeitsgericht wies die Revision der Ar-

beitgeberin zurück und bestätigte die Vorinstan-

zen: Ohne zusätzlichen Auslieferungsbeleg 

oder weitere Beweise wie Zeugenaussagen 

könne der Zugang nicht als bewiesen gelten. 

Die Beweislast liege beim Kündigenden. Der 

Einlieferungsbeleg sei nur ein Nachweis für die 

Absendung des Kündigungsschreibens, nicht 

jedoch für den Zugang. Auch der Sendungssta-

tus biete keinen ausreichenden Nachweis für 

den Zugang, da insbesondere Angaben zur Per-

son des Zustellers und weitere Details der Zu-

stellung fehlen. 

Für den Beweis des Zugangs sei vielmehr der 

sog. Auslieferungsbeleg erforderlich. Dies ist 

ein interner Zustellnachweis der Deutschen 

Post, welcher zusätzlich zur Sendungsnummer 

auch die Uhrzeit, die konkrete Zustellanschrift , 

das Zustelldatum sowie die Unterschrift des zu-

stellenden Mitarbeiters der Deutschen Post 

ausweist. Die Arbeitgeberin war zur Vorlage 

nicht (mehr) in der Lage, da der Beleg nur für 

eine bestimmte Zeit abrufbar ist. 

Im Ergebnis stellte das Bundesarbeitsgericht 

fest, dass das Arbeitsverhältnis mangels bewie-

senen Zugangs der Kündigungserklärung nicht 

beendet worden ist. 

Praxisrelevanz und Fazit  

Dieses Urteil hat weitreichende Konsequenzen 

für Arbeitgeber und löst Diskussionen über si-

chere Kündigungsverfahren aus. Für die Praxis 

bedeutet es, dass der Versand per Einwurf-Ein-

schreiben allein nicht mehr als zuverlässiger 

Nachweis dient, insbesondere wenn der Emp-

fänger den Erhalt bestreitet – was in Kündi-

gungsschutzprozessen häufig vorkommt. 

Daher empfehlen wir: Kündigungen sollten ide-

alerweise persönlich am Arbeitsplatz und im 

Beisein von Zeugen übergeben werden. Alter-

nativ bietet sich ein lückenlos dokumentierter 

Einwurf durch einen Boten als sichere Zustell-

methode an. 

Sollte die Kündigung dennoch per Einwurf-Ein-

schreiben übermittelt werden, ist unverzüglich 

nach Zustellung die Reproduktion des Ausliefe-

rungsbelegs bei der Post anzufordern und zu 

dokumentieren. Dies ist etwa telefonisch  

(0228 4333112) oder per E-Mail 

(kundenservice@deutschepost.de) möglich. 

Anderenfalls kann der fehlende Beweis des Zu-

gangs der Kündigungserklärung zu der Fortset-

zung ungewollter Arbeitsverhältnisse und 

Lohnnachzahlungen führen 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen je-

derzeit zur Verfügung –wir unterstützen und be-

raten Sie gern! 
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Hinweis 

Dieser Überblick dient ausschließlich der allgemeinen Information und kann konkreten Rechtsrat im einzelnen Fall nicht ersetz en. Sprechen 

Sie bei Fragen bitte Ihren gewohnten Ansprechpartner bei GÖRG bzw. d ie Autorin Lilofee Stark unter +49 30884503 242 oder  

lstark@goerg.de an. Informationen zum Autor finden Sie auf unserer Homepage www.goerg.de. 

Wir verwenden das generische Maskulinum und sehen von einer Nennung aller Geschlechtsidentitäten ab, damit dieser Text besser  lesbar ist, 

und meinen damit ausdrücklich jeden in jeder Geschlechtsidentität.  

Unsere Standorte 

GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 

BERLIN  

Kantstr. 164, 10623 Berlin 

Tel. +49 30 884503-0  

Fax +49 30 882715-0 

HAMBURG 

Alter Wall 20 - 22, 20457 Hamburg 

Tel. +49 40 500360-0 

Fax +49 40 500360-99 

FRANKFURT AM MAIN  

Ulmenstr. 30, 60325 Frankfurt am Main 

Tel. +49 69 170000-17  

Fax +49 69 170000-27 

KÖLN 

Kennedyplatz 2, 50679 Köln  

Tel. +49 221 33660-0  

Fax +49 221 33660-80 

MÜNCHEN 

Prinzregentenstr. 22, 80538 München 

Tel. +49 89 3090667-0 

Fax +49 89 3090667-90 
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